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Vollzitat:

"Verordnung zur Änderung der Ersten Verordnung der britischen Militärregierung zur Ausführung des Gesetzes Nr.
59 in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 250-6, veröffentlichten bereinigten Fassung"

Fußnote

(+++ Textnachweis Geltung ab: 1. 1.1964 +++)

Eingangsformel  

Auf Grund des Artikels 78 Abs. 1 des Gesetzes Nr. 59 der britischen Militärregierung (Amtsblatt der
Militärregierung Deutschland Britisches Kontrollgebiet S. 1169) in Verbindung mit Artikel 3 Abs. 2 und 6 des
Dritten Teils des Vertrages zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen (Bundesgesetzbl. 1955 II
S. 301, 405) verordnet die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates:

§ 1  

§ 1 der Ersten Verordnung der britischen Militärregierung zur Ausführung des Gesetzes Nr. 59 (Amtsblatt der
Militärregierung Deutschland - Britische Zone - Teil 6 B-5) wird durch folgenden Satz 2 ergänzt:
   Durch Anordnung der Landesjustizverwaltung können die Verhandlung und Entscheidung von

Rückerstattungssachen dem Wiedergutmachungsamt bei einem Landgericht für den Bezirk mehrerer
Landgerichte zugewiesen werden, soweit dies mit der vollen und beschleunigten Durchführung der
Rückerstattungsmaßnahmen vereinbar ist.
 

§ 2  

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft.


